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Tierschutz;
Dauerhaltung von Pferden in Anbindehaltung

Mit Erlaß vom 06. Februar 1996 habe ich Ihnen die „Leitlinien zur Beurteilung von Pfer-

dehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“ vom 10. November 1995 der Sachver-

ständigengruppe „Tierschutzgerechte Pferdehaltung“ beim Bundesministerium für Er-

nährung, Landwirtschaft und Forsten zur Beachtung und mit der Bitte übersandt, sie

auch in den Bereichen, die sich mit Stallbau im weitesten Sinne beschäftigen, zugäng-

lich zu machen.

Nach diesen Leitlinien erfüllt die dauerhafte Anbindehaltung von Pferden nicht die Krite-

rien einer artgerechten Pferdehaltung und ist abzulehnen; für Fohlen und Jungpferde ist

sie in den Leitlinien als tierschutzwidrig eingestuft.

Aufgrund neuerer Untersuchungen (siehe beigefügte Stellungnahme der TU München

vom Oktober 2001) steht die dauerhafte Anbindehaltung von Pferden grundsätzlich im

Widerspruch zu den Kriterien einer verhaltensgerechten Pferdehaltung, wie sie § 2

Tierschutzgesetz fordert, denn sie schränkt das Bewegungsbedürfnis der Tiere erheb-

lich ein und unterbindet das arteigene Bedürfnis nach Sozialkontakt (Fellknabbern),
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Körperpflege (Wälzen, Scheuern), Erkundung sowie das Liegen in Seitenlage mit aus-

gestreckten Gliedmaßen weitestgehend.

Darüber hinaus wird der hohe Anteil an verhaltensgestörten Tieren als Beweis für die

unzureichende Tiergerechtheit der Anbindehaltung gesehen.

Ich bitte Sie daher, soweit noch nicht geschehen, die Pferdehalter, die Pferde noch in

Ständern dauerhaft untergebracht haben, mittels einer Verfügung nach § 16 a Tier-

schutzgesetz aufzufordern, die Anbindehaltung mit einer Übergangsfrist von höchstens

12 Monaten zu beenden und die betroffenen Pferde entsprechend den Vorgaben der

genannten Leitlinien unterzubringen.

Vor dem Erlaß solcher Verwaltungsverfügung bitte ich, eine schriftliche Anhörung

durchzuführen. Der Sofortvollzug sollte grundsätzlich angeordnet werden, weil eine

weitere Haltung der Pferde in Ständern über die Übergangsfrist hinaus vermieden wer-

den muß. Die Anordnung des Sofortvollzuges ist verhältnismäßig, weil bereits die Ein-

räumung der Übergangsfrist weit bemessen ist und dies dem Tierhalter gestattet,

Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. Ein Zwangsgeld sollte angedroht werden ( § 236

Abs. 3 Satz 2 LVwG).

Eine Anbindehaltung ist in Zukunft nur tolerierbar, wenn sie vorübergehend geboten ist

- auf Turnieren u.ä. Veranstaltungen oder

- während tierärztlich gebotener Behandlungen.

Über in diesem Zusammenhang entstehende Widerspruchs- oder Verwaltungsgerichts-

verfahren bitte ich mir zu berichten.

gez. Dr. Irmer

Anlage: Stellungnahme der TU München vom Oktober 2001
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